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Gl Leitsöfze

Prozeßvertretung d urch Kollegen / Kontrollpflicht

I . Beo uftrogt der o llgemein mit der Woh rneh m ung der steuerrechtlichen

I nieressen des Steuerpf I ichtigen beiro ute Steuerberoter einen o nderen

{Steuerberoter, Wirtschoftsprüfer, Rechtsonwolt) mit der Einlegung

eines Rechtsmittels, so muß er innerholb der Rechtsmittelfrist überwo-

chen, ob dos Auftrogsschreiben bei dem Beouftrogten eingegongen

ist und dieser die Prozeßverfretung übernimmt.

2. Eine derortige Kontrollpflicht besteht grundsötzlich nichi hinsichtlich

solcher Schreiben, die dem Prozeßbevollmöchtigten übersondt wer-

den, nochdem er dos Mondot bereits übernommen hot.
(BFH v. ll.3.l9BB - V R 49/86 STEUER-TELEX2)I?: LEXinform 81467l

Verkehrsonwqlt / Prozeßonwolt: Verontwortungsbereiche

I . Die Pflicht zum ordnungsgemößen prozessuolen Hondeln gegenüber

dem Proze0gericht obliegt dem zum Prozeßbevollmöchtigten bestell-

ten Rechiso nwo lt, nichi dem Verkehrso nwolt. Verletzt der Proze0bevol l-

möchtigte diese Pflicht, hoftet der Verkehrsonwolt nicht noch g27B

BGB. Er ist ouch grundsötzlich nicht verpflichtet, die Totigkeit des

Prozeßbevol I möchtigen zu ü berwochen.

2. EniwirFt derVerkehrsonwolt einen Schriftsoiz on dos Prozeßgericht, so

wird dodurch weder die Verontwortung des Prozefibevollmöchtigten

für den lnholt des Schriftsotzes beschrönkt, noch der Verontwortungs-

bereich des Verkehrsonwoltes in bezug ouf dos prozessuole Hondeln

gegenüber dem Prozefigericht erweiiert.
(BGH Un.v.17.12.1987 - tX ZR 4t/86, WM lgBB,3B2)

Verkehrsonwolt / Prozeßonwolt: Verontwortungsbereiche

I . Die Pf I icht des zum P roze$bevol I möchtigten bestel lten Rechtso nwo lt zu

sochgemößer Proze0führung öndert sich nicht dodurch, do0 ein Ver-

kehrsonwoltin die Korrespondenzzwischen ihm und dem Mondonten
eingescholtet ist, Fristen übewocht und die Schriftsötze on dos Prozeß-

gericht entwirFt.

2. Zur Froge, ob der durch eine fehlerhofte Gerichtsenischeidung verur-

sochte Schoden dem Rechtsonwolt hoftungsrechtlich zugerechnet

werden konn, wenn die Entscheidung durch eine schuldhofte Pflicht-

verletzung des Anwolts mifuerursocht wurde.
(BGH Urt. v. 24.3.1988 - lX ZR 114/87 WM l9BB, 987 : WuB lV A $625

5.BB Huff)
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Sozietöt

- Vertrog mii -

- Tod des Sozius/Mondotsübernohme

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- $lAbs.2 Nr.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

- $46 Abs.3 Nr.2
: Konkurs des StB's

Sleuerberotungsverlrog

- Douermondot und Berotungspflichten

- lnvesiitionszulogenontrog

- Kündigung durch Mondonten

- mft oHG
- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung

- Steuergestoltungsberotung
: Anderung der Pochtforderung
: gleichweriige Gestoliungsmöglichkeiten
: Nießbrouch

: Scheingeschöfte z. Steuervermeidung
: Vertrogsönderungen
: unentgeltliches Wohnrecht

Steuergesloltungsberotung

- Anderung der Pochtforderung

- gleichwertige Gestoltungsmöglichkeiten

- Nießbrouch

- Scheingeschöfie z. Steuervermeidung

- Vertrogsönderungen

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerhinterziehung

- Berufspflichtverleizung

- ESt-Vorouszohlung

- USt-Voronmeldung

Testo menlsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Aufhebung der Steuerbefreiung

- Belehrung über steuerliche Risiken

: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehnt

- Bonitötsgorontie stott Bonkbürgschoft

- Hoftungsousschlu0 f. steuerliche Folgen

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe

Fohrlössigkeit

- Kostendeckungslücke, Hinweispflicht

- Pflichten des - im Bouherrenmodell

- Schodenersotz, negoiives lnteresse

- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-

mieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

88, 94

{LS)

88, 94

{LS}

88, 2

BB, I 16

{LS)

BB, 2

88, 95

BB, I55
88,174

88, 79

88, 3

BB, 165

88, t7t
88,177

ILS)

88,160
BB, 160

88,159

BB, 165

88, rZr

88,177
{LS)

88, 160

BB, 160

88, r59

BB, I 16

(LS}

BB, I 16

{LS)

BB, I 16

(LSl

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung.

$ 826 BGB
: prognostische Anlogeberoiung

Veriöhrung, 05.l BRAO

- unzulössige Rechisousübung

- Sekundöronspruch, Frisi

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentsiehung und

Mondotsende

Veriöhrung, $68 StBerG ($5lo WPO)

- Kenninis des Fehlers u.d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeberotung
: Bestondskroft des Steuerbescheides
: Betriebsprüfung
: Feststellungskloge
: Grundsoiz d. Schodeneinheit
: Provisionsonnohme u. Anlogeberotung
: Zohlung der Steuer
: Zustellung d. Steuerschodens

- bei Vertrog mit Mehrfochberu{ler

Veriöhrung, g 839 BGB -
onderweitige Ersoizmöglichkeit

- Veriö hrun gsu nterbrech u n g

: durch Mohnbescheid

Verschulden

- Proxis d. Finonzvewoliung

- gleichwertige Gestoltungsmöglichkeiten

Versicherungsschutz

- Nochbesserungskosien

- Treuhondtötigkeit

Vodeilsousgleich

- wegen eingetretenen Steuervorieils

Wettbewerb/Mo ndo nlenschutz

- des ongestellten RA

Wiedereinsetzung

- Fristenkontrolle
: Rechtsmiitelouftrog on Kollegen

Wirtschoftsprüfer

- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechisberotung

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitspopieren

- Beweislosi

- Dorlegung d. Schriftstücke

- on DATEV-Doten

- Grundsotzurteil

- on Houptobschlufl übersicht

u. Umbuchungsliste

BB, BI

88,37,61
88, 37

88,37,61

BB, I45

Hoftung des Steuerberolers

- Berotung über Höhe der Pochtlorderung

- Vorhersehborkeit neuer Rechtsprech ung,

Betriebsoufspoltung
(LG Aschqffenburg Urt. v.23.9.1987 - 3 O 474/86l

BB,

88, t43,

BB, I43,

88,

BB,

88,

88,

BB,

88,

il0
169

169

169

lt3
il0
144

122

55

88, 22

88, 22

88, 55

BB, 22

36

LS)

BB,

88, 46

88, 46

88,55, l5l
88, r50

88,106
BB, 55

88,46,66

88,4r
BB,106

88, r50

88, 3

BB,4]
88,150

BB, IB
{LS}

BB,122

88. rs3
BB, \71

88,137

BB, 66

BB, 77

BB, I1

88,164
{LSI

88,117
BB, I i7
88,174
88,174

88, I IZ

88, 1 t7

Leitsötze (d.Verf.l,

1. 7vr Dorlegung eines Schodenersotzonspruchs wegen ongeblich

unterlossenen Hinweises, die Pochteinnohmen ous der GmbH zu min-

dern, um dodurch die Hohe der Einkommensteuer zu verringern.

2. Die Enischeidung des Bundesverfossungsgerichts vom 12.3.1985 (Der

Betrieb 1985, 1320) zu r o n gebl ich en Verm utu n g g leich gerichteter lnter-

essen von Ehegotten im Rohmen einer Betriebsoufspoltung wor nicht

vorhersehbor.

3. Solonge sich der Steuerberoter on die stöndige Rechtsprechung und

on die Richtlinien der Finonzverwoliung holt, hondelt er nicht pflicht-

widrig. Dos gilt ouch, wenn in der Literotur schon vereinzelt Zweifel on

der Rechtsprechung und der Auffossung der Finonzrerwoltung

geöuDert wurden.

Aus den Gründen:

I . Der Klöger konn keinen Schodenersotzonspruch dorous herleiten, doß

der Beklogte den Klöger nicht veronloßte, spöiestens ob dem Johre

l9B0 die Pochteinnohmen ous der GmbH zu mindern.

Zu Recht weist der Klöger zr /or dorouf hin, doß der Beklogte ols

Steuerberoter grundsötzlich verpflichtet ist, seinen Mqndonten ouf

mögliche Steuererspornisse - ouch ohne ousdrückliche Nochfroge -
oufmerksom zu mochen (vgl. BGH VersR l98l,l.920l.

Einen solchen Hinweis gob der Beklogte seit dem Johre 1980 unstreitig

nicht, obwohl die GmbH Verluste oufwies.Wöre dievon derGmbH on

den Klöger zu zohlende iöhrliche Pocht von 120.000,- DM beispiels-

weise holbiertworden, hötte der Klöger lediglich ous 60.000 DM die

Einkommensteuer entrichten müssen. Die entsprechenden höheren

Gewinne bei der GmbH wören zumindestteilweise durch die seitl9B0

o ufgetretenen Verl uste o bsorbiert worden.

rB0 165
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Ubereinstimmend beziffern die Porteien die Steuererspornis, die donn

beim Klöger ongefollen wöre, fur die Johre l9B0 bis l9B3 ouf co.

75.000,- DM. Der Klögerverkennt iedoch, do0 dieser möglicherweise

einzusporende Steuerbetrog keinesfolls einen ihm entstondenen

Schoden dorstellen konn.

Noch dem unwidersprochen gebliebenen Sochvortrog der Beklogten

benötigten der Klöger und seine Ehefrou erhebliche Borgelder, um die

Zinsen ous lnvestitionen in Höhevon 800.000 DM und ous einer lnvesti-

tion in Osteneich (Hous) erbringen zu können. Dies wird durch dos

Schreiben des Beklogten vom 14.1.1977 (Bl. 3l-32 d.A.l bestötigt, in

dem der Beklogte eine iöhrliche Pocht von 40.000,- DM und ein

Geschoftsfü h rerg eho lt von 24.000,- DM vorsch I ug. Doß i nsbesondere

die Ehefrou des Klögers eine höhere Pocht und ein höheres Geschöfts-

führergeholt wünschten, ergibi sich ouch ous den Aktenvermerken des

Beklogten vom 3.3.1977 (Bl. 33-34 d.A.) und vom 10.3.1977 (Bl. 35

d.A.). Es besteht keine Veronlossung, on der Echtheit [ener Akten-

vermerke zu zweifeln, zumol der Klöger den Wunsch noch höheren

Geldzohlungen nicht in Abrede siellie.

Do der Klöger und seine Ehefrou somit unstreitig für ihren privoten

Bereich die erheblichen Borgeldbetröge benötigten, können sie sich

nunmehr nicht mit Erfolg dorouf berufen, sie hötten bei geringerer Pocht

weniger Steuern zu zohlen gehobt und seien desholb geschödigt wor-

den. Beigeringeren Pochteinnohmen hötten der Klöger und seine Ehe-

frou sich die entsprechenden Geldbetröge onderweitig besorgen

müssen. Dodurch wören wiederum Kosien (Zinsen etc.) entstonden.

Es wöre doher Soche des Klögers gewesen, substontiierl dorzulun,zv

welchem Zweck die totsöchlich erholtenen Pochteinnohmen verwen-

det und wie im Folle einer Minderung die fehlenden Pochteinnohmen

ersetzt worden wören. Der Klöger muß bei einem Schodenersotz-

onspruch gegen einen Steuerberoter grundsötzlich die Grundlogen

und die Höhe seiner Forderung beweisen. Dies tot er nicht.

Der Klöger ko n n nicht do ro uf verweisen, er hötte einfoch loh rlich neben

einer Pochteinnohme von 60.000,- DM weitere 60.000,- DM ous der

GmbH ols Dorlehen entnehmen können. Noch dem Sochvortrog der

Beklogten, dem der Klöger insoweit nicht entgegentrot, woren bereits

von der GmbH 100.000,- DM ols Dorlehen ousgereicht worden. lm

Folle einer Dorlehensoufnohme bei der GmbH hötte diese gegen den

Klöger ein Rückforderungsrecht erholten. Dem steht nicht entgegen,

doß der Klöger seiner Behouptung noch fur die Bonkkonten persönlich

hoftet, zu deren Losten die Zohlungen der GmbH gingen.

Beweislost

- Buchungsfehler

- Kousolitöt
: z. Pflichtverletzung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunlerlogen

- Schoden
: Aussichten d. Vorprozesses
: Belegvernichtung d. StB

: Schötzungsschoden

- für Verhondlungsergebnis

Buchführungsouftrog

- Auffrogsinholt

- Belehrungsp{lichten
: Belegoufbewohrung

- Or:dnungsmößigkeit der Buchführung
: Belegouibewohrung, Gostwirtsmondot
: Grundoufzeichnungen

Buchholtungsunterlogen

- Vernichtung, Schodendorlegung

Dritthoftung

- Anwoltsvertrog

- stillschweigender Auskunfisvertrog

- Steuerberotungsvertrog mit OHG

- Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber

: Bilonz- und Konkursglöubiger

Fristenkontrolle

- Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Gewinnousschütlung

- mir Minelobfluß

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchsisumme DM 100.000

- wegen steuerlicher Folgen

- im Treuhondvertrog

- Veriöhrungs{rist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- gespeicherte Buchholtungsdoten

- Mondontenunteilogen

Honororonspruch des StB's

- Abschlufivororbeiten,

5 35 Abs. 3 SiBGebVO

- Anrechnung ersporier Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. $615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot

- Minderung d. -
- sonstige Törigkeil, 0 33 Abs. 7 STBGebVO

lnveslilionszuloge

- Auftrog zur Beontrogung d. -
Kossenbuch

- Belegoufbewohrung

Kousolitöt

- Beieiligung om Bouherrenmodell

trotz Steuerrisiko

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

BB. I 33

88,95, r0r

88, I 17

88, 94

{LS}

BB,146

88,157

88,95, 100

BB, I5l

88,146

Kenntnis des Steuerrechts

- Proxis d. Finonzverwoltung

- Rechtsprechungsönderung
: Ehegotien-Betriebsoufspoltung
: Grunderwerbssteuer im Bouhenenmodell

Klogeouftrog

- Beschwerde{rist, Ablehnung der Prozeß-

kostenhilfe

- vorsorgliche Kloge

- Rechtsmittelouftrog

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Konkurrenzverbol

- des ongesiellten RA

Konkursverwolter; Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

- Steuerhoftung

Kostenerstottung im Regreßprozeß

- Privotguiochten

Kündigung des Mondots

- Rückgobe v Mondontenunterlogen

Notor

- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-

onspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobepflicht der Provision

- Verlöhrung des Herousgobeonspruchs

Prozeßkostenhilfe

- Beschwerdefrist

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, S89b HGB

- Drittho{lung

- Konkurrenzverbot

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- Geltendmochung v. Schodenersotz-

onspruch

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- negotives lnteresse, Kopitolonloge

- Recht d. SiB's zur Möngelbeseitigung

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Verschulden bei Vertrogsobschluß

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, g 162 AO

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

88, t53, t65

88,165
BB, I5O

88,142
BB, IB

ILSI

88,164
(LSI

88,164, t77
(LS)

88,146
88,157

BB,

88,

BB,

BB,

BB,

2

9

2

88,146

88,54
(LS)

BB, 76
(LS}

88,164
{LS}

BB, IB
{LSI

88, 2

88,174
88, 2

BB, 83, I 28

88, 29

88,155

88, t47

BB, I5O

88. 36

{LS)

BB, IOO

BB, 9

88, 79

88, 29

BB, 83

88. r2B

BB, 85

54
(LS)

54

{LS}

76

{LS)

IB
(LSl

BB, 86

88, r8

{LSl

88,142

88, 60

88, 60

BB, 46

88,122
88, t50

88, 46, r 50
BB, 3

88,

BB,

88,

BB,

64,

B9

177

{LS)

88,108
BB, 19

88, r9

BB, 32

88,150
BB, 94

(LSI

BB, 94
(LSI

BB, 94

{LSI

88,154

88,31
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Gl Hinweis Wurde mon dem Sochvortrog des Klögers folgen, hötfe ereinmoliöhr-
lich 100.000,- DM ols Pochteinnohmen erholten, die er für seine Privot-

verbindlichkeiten brouchte. Außerdem würde er nunmehr neben den

erholtenen Einnohmen füriedes Jqhrco. 18.000,- DMwegen ongeblich

zuviel gezohlter Steuern vom Beklogten bekommen. Der Klöger hötte

donn zunöchst die hohen Pochteinnohmen und nunmehr noch die

Steuererspornis ous einer fiktiv holbierten Pocht.

Bei dieser Sochloge hot der Klöger do herseinen Schoden nicht dorge-

legt oder gor der Höhe noch bewiesen. Ein Schodenersotzonspruch

gegen den Beklogten ist nicht gegeben.

2. Ein Anspruch ous dem rechtlichen Gesichtspunkt der positiven Ver-

trogsverletzung steht dem Klöger gegen den Beklogten ouch nicht

desholb zu, weil entgegen der Erwortung des Beklogten bei der Tren-

nung von Besitz und Betriebsgesellschoft die Gewerbesteuer nicht ent-

fiel.

lnsoweit ging der Beklogte den Ausfuhrungen des Sochverstöndigen

Dr. Sch. zufolgevon einer rechtsirrigen Annohme ous. Noch derdomo-
ligen Rechtsloge hötte der Beklogtevon vornherein beidervon ihm vor-

geschlogenen vedroglichen Gestoliung domit rechnen müssen, die

Finonzverwoltung würde eine sogenonnte Betriebsoufspoltung

onnehmen und die Pochteinnohmen beim Klöger der Gewerbesteuer

unterwerfen.

Noch der Rechtssprechung des Bundesfinonzhofes liegt eine soge-

nonnte Betriebsoufspoltung vor, wenn ein Besitzunternehmen Wirt-
schoftsgüter, die zu den wesentlichen Grundlogen des Beiriebes

gehören, pochtweise einer von ihm gegründeten und beherrschten

Kopitolgesellschoft (Betriebsunternehmen) zum Zwecke der Weiter-

führung des Bekiebes überlößt (BFH, BSIBI l9Z2 ll 63).

Weitere Voroussetzung ist, dofl eine enge personelle Verf lechtung bei-

der Unternehmen besteht, die ouf einen einheitlichen geschöftlichen

Betötigungswillen schließen loßt. Eine derortige foktische Beherr-

schung der Betriebsgesellschoft durch den Besitzunternehmer wurde

noch der domoligen Rechisprechung grundsötzlich bei Beteiligungen

von Kindern und Ehegotten ongenommen, do deren Anteile zusom-

menzurechnen sind (vgl. Gutochten des Sochversiöndigen Dr. Schl.

Wöre der Auffossung des Klögers zufolge on seiner Stelle seine Ehe-

frou on der GmbH beteiligt worden, hötfe dies on der Annohme einer

sogenonnten Betriebsoufspoltung nichts geöndert. Der Klöger hötte

ols gesetzlicher Verlreter seiner minderiöhrigen Kinder ouch weiterhin

Zv der m it Wirku n g vom 1.7.1988 g eö nderten Steuerberoierg ebü h renver-

ordnung wird in zweiler Aufloge bereits eine Kurzkommentierung von

Mittelsteiner und Scholzvorgelegt (C. F. Müller-Verlog Heidelberg,l95 S.,

2B,BO DM).

Die Kurzkommentierung gibt dem Sieuerberoter die notwendigen Hilfs-

mittel cn die Hond, seine Gebührenrechnungen ouf dos neue Gebühren-

recht einzustellen. Die Kommentierung von Mittelsteiner/Scholz hilft, Streit

mit dem Mondonten über die Gebuhrenfrogen zu vermeiden.

Die Autoren weisen in $ll dorouf hin, doß es eine sog. Mittelgebuhr ols

,,Regelgebüh/' nicht gebe. Wir bringen die zwischenzeitlich ge{estigie

Rechtsprechung des OLG Düsseldorf in Erinnerung, wonoch der Steuer-

beroter den Gebührenrohmen in der Regel nur bis zur Mittelgebühr ous-

schöpfen konn (OLG Düsseldorf Urt.v. 30.4.1986 Gl 1986, 96 und Ud.v.

3.7.1986 Gt 1986,100).

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Hefi l-? l9BB)

Abtretung

- des Sieuererstottungsonspruchs
: geschöftsmößige - 046,4 AO
: Vorousobtretung, $ 3 AGBG

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Abtretung v. Erstottungsonsprüchen

- Hoftungshöchslsumme DM 100.000

- Verjöhrungs{rist
: bei Treuhondvertrog, 1 Johr

Anlogeberotung

- Prüfung des Grundstückswerts

- wirtschoftliche Risiken

- Prognosen

Antrog

- lnvestilionszuloge

Anwohsvertrog

- Ende des -

BB, 50

88, 50

BB. 94

{LS}

Bouherrenmodell

- Aufgobengebiet des Treuhönders

- Beteiligung trotz steuerlicher Risiken

- obiektbezogener StB

: Abgrenzung zum persönlichen StB

- Schodenersotz, negotives lnteresse

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: über Ausgleichsonspruch, $ 89 b HGB
: Kenntnis d. Steueroufhebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondotsübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, 9173 l,2 AO

- grobes Verschulden
: Belegverlusi
: Krisensituotion
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens
: Miiorbeiter-Kontrolle

Beschlognohmeverbot $ 9Z StPO

- Buchholtungsunterlogen

- Johresobschluß

BB, 55

BB, I5O

BB, 3

BB. 150

BB, 94

{LS}

BB,122

BB, 3

BB, 76
(LS)

BB, 76
(LSI

88, 90

BB, 79

88, t55

BB,6I

BB, 89

BB, 106

BB, 95

BB, 94
(LS)

88, t42
BB,142
BB, 26

88,26, 142

88,142

178

BB, 63

BB, 63
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eine Einwirku ngsmög lich keit ouf die Kopito lgesel lschoft geho bt. Dies

gili selbst donn, wenn fur die Kinder ein Pfleger bestellt worden wöre
(vgl. FG Nürnberg, Beschl. v. 12.,l0.1983, AZVI260/831.

Zu Unrecht beruft sich der Klöger ouf die Entscheidung des Bundes-

verfossungsgerichts vom 12.3.1985 (DB 
,l985, 

Seite 1320l.Jene Entschei-

dung konnte der Beklogte ols Steuerberoter zuyor nicht voroussehen.

Die Auffossung der neuen Rechtsprechung wurd e z'l/or in der Literotur

schon erörtert (vgl. Bundesrichter Ludwig Schmiit, DSIR 1929, 203).

Diese erörterten Ansichten woren iedoch vereinzelt und fonden weder

in der Rechtsprechung noch in der Finonzverwoltung Rückholt.

Dem Beklogten konn es desholb noch Auffossung der Kommer nicht

zum Verschulden gereichen, wenn sich nichi die Ehefrou des Klögers

ols Gesellschofterin bei der GmbH beteiligte. Dem Beklogten konn

ouch nicht vorgeworfen werden, er hötte mit Rücksicht ouf die im Johre

lg8l eingereichte Verfossungsbeschwerde Einspruch gegen die

Steuerbescheide einlegen müssen. Solonge sich ein Steuerberoter on

die stöndige Rechtsprechung und on die Richtlinien der Finqnzverwol-

tung (vgl. Gewerbesteuerrichtlinien Abschnitt 15, Abs. V in der Fossung

v.27.3.1985, BSIBI I Seite 40]) hölt, mocht er sich keiner einen Schoden-

ersotzonspruch ouslösenden Pflichtverletzung schuldig.

Gemöß dem Sochverstöndigengutochten konnte der Beklogte somit

die von ihm gewünschte Gewerbesteuerermößigung nicht erreichen.

Der Sochverstöndige bezeichnete die vom Beklogten gewöhlte ver-

trogliche Gestoltung ols einen untouglichen Versuch. Ein Schoden ist

dem Klöger iedoch dodurch nichtentstonden,weil der Klögerin iedem
Folle die Gewerbesteuer hötte zohlen müssen. Durch eine ondere

rechtliche Gestoltung hotte - so derSochverstöndige - bei Beteiligung

der minderiöhrigen Kinder ols mehrheiiliche Anteilsbesitzer der GmbH

die Gewerbesteuerpflicht der Besitzgesellschoft nicht vermieden

werden können.

Die Kloge erwies sich somit in vollem Umfonge ols unbegründet.

Gl Leitsötze

Verkehrsqnwolt / Prozeßonwolt: Fristprüfung

Zu r Sorgfo ltspf I icht des Verkeh rso nwo ltes, der Ken ntn is vom o n bero u mten

Verkü ndig un gstermin hoi.
(BGH Beschl. v.2.12.1987 - lVo ZB 17/B7l

Anmerkung: Der Prozeßonwolt hotte die Zusiellung eines Urteils dem

Verkehrsonwolt durch einfochen Brief mitgeteilt. Dos Urteil und dos

Begleitschreiben müssen ouf dem Postweg verlorengegongen sein. Der

BGH hot festgestelli, doß die Verkehrsonwölte ohne Schuldvorwurf ouch

löngere Zeit die Mitteilung des Prozeßonwoltes obworten können,

welcher Art die im Verkündungstermin bekonntgegebene Entscheidung

wor und ob durch ihre Zustellung eine Frist in Louf gesetzt wurde. ln dem

BGH-Urteil hoben die Verkehrsonwölie erst etwo drei Monote und zwei

Wochen noch der Urteilsverkündung von dessen Zustellung erfohren. Der

BGH gewöhrte Wiedereinsetzung wegen Versöumung der obgeloufe-

nen Berufungsfrisi. Er wies nochmols dorouf hin, doß - onders ols früher -
seit der Neuregelung des Wiedereinseizungsrechts im Johre 1977 von
Proze0bevollmöchtigten lediglich die üblich, von einem ordentlichen

Rechtsonwoltzu fordernde Sorgfolt erwortetwerden konn. Nurwenn ein

besonderer Anloß bestehe, d. h. wenn im Einzelfoll wegen öußerer

U mstö nde sich die Notwend ig keii weiterer Prüf u n gen o ufd rö n gt, sei er zu

g esteig erter So rgfo lt verpf I ichtet.

Pflicht zur Belehrung über Nießbrouchserloß bei unentgeltlichem

Wohnrecht

Hot der Steuerpflichtige on einem Grundstück ein unentgeltliches Wohn-

rechi bestellt und den Sieuerberoter beouftrogt, eine Erklörung über die

Einkünfte ous Vermietung der Verpochtung zu erstellen, so muß der

Steuerberoter ungefrogt ouf die Bedenken hinweisen, die wegen des

Nie0brouchserlosses dem Abzug der vollen Abschreibung und sömt-

licher Werbungskosten entgegenstehen. Unterlößt er dies, so hoftet er

ouch für den sieuerlichen Schoden, der ous dem Unterbleiben der on sich

möglichen Anderung des Vertroges über die Wohnrechtsbestellung

entstonden ist.

(OLG Düsseldorf Urt.v. 9.6.1988 - lB U 285/B7l

l6B t77
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sötzlich verlo n gen, doß ih r die entsprechenden U nterlo gen zur Verfüg u n g

gestelltwerden. Wenn sie ihren Anspruch nur dorouf beschrönk1 doß der

Beklogte in eine Ubedrogung der bei der Firmo DATEV gespeicherten

Doten ou{ sie oder ein onderes Steuerberotungsbüro einwilligt, so stellt

dies gegenüber dem Herousgobeonspruch nur ein weniger dor, dos

ebenfolls durch die $$ 675,667 BGB gedeckt ist.

Anmerkung:

Der Steuerberotungsvertrog kon n g ru ndsötzl ich sowo h I vo m Mo ndo nten

ols ouch vom Steuerberoter fristlos gem. $627 BGB gekündigt werden,

ohne doß besondere Kündigungsgründevorliegen müssen (CLG Köln Gl

l/85, OLG Düsseldorf G11987,99;AG Sinzig Gll9BZl0B, BGH G11987,35

: WM 1987, 265 betr. Anwoltsvertrog ).

Der Steuerberoter dorf ollerdings nicht;ur Unzeit" kündigen. Gem. S 627

Abs. 2 Sotz I BGB erfolgt eine Kündigung zvr Unzeil, wenn der Dienst-

berechtigte sich die Dienste nicht onderweitig beschoffen konn. Eine

Kündigung zvr UnzeiI liegt nicht bereits donn vor, wenn der Mondont

durch die Kundigung finonzielle Mehrbelostungen hot (OLG Düsseldorf

G11987,102; vgl. OLG Hom m Gl19/821.

Dos gesetzliche Kundigungsrecht gem. 9627 BGB konn durch Vereinbo-

rung von Kündigungsfristen obbedungen werden (OLG Düsseldorf

Gl1987,99t.

Kündigungsfristen in,Allgemeinen Auftrogsbedingungen unterliegen

BeschrönkunQen: Vertrogsloufzeiten von mehr ols zwei Johren sind

unwirksom ($ ll Nr. 12 AGB-Gesetzl.

Verstößt eine Kündigungsfrist gegen $ ll Nr. 12 AGB-Gesetz, so unterliegt

der Steuerberoiungsvertrog der gesetzlichen Kündigungsmöglichkeit

gem. $ 627 BGB.

Hinsichtlich der Herousgobepflicht der bei der DATEV gespeicherten

Buchhqltungsdoten befindet sich dos Urreil des AG Bod Neuenohr-

Ahrweiler in Ubereinstimmung mit der überwiegenden Rechtsprechung

( LG Du isbu rg ZIP 1982, 603 ; Pel ko/ H o rtm o n n, Beck'sch es Steuerberoier-

hondbuch lgBB Teil F 65 ff m.w.N.; o.A. LG Brounschweig Gl 1987,116:

srB t9BZ t5).

Hoftung des Steuerberolers

- Veriöhrung des Regrellonspruches, $68 StBerG

- Anmerkung

{LG Monnheim UrJ.v. 16.6.l9BB - 5 O l4lBB)

Leitsötze (d.Verf.)'

'I . Die Veriöhrung des Regreßonspruchs i. S. $ 68 StBerG beginnt spöte-

stens mit Bestondskroft des schödigenden Steuerbescheides.

2. Eine spötere Betriebsprüfung ist unbeochtlich, wenn der Beiriebs-

prüfungszeitroum dos schödigende Veronlogungsiohr nicht erfoßt.

Dosselbe gilt, wenn der Schoden nicht erstmols ou{grund der Noch-

veronlogung durch die Betriebsprüfung feststellbor ist.

Aus den Gründen:

Der behouptete Schodenersotzonspruch ist gemöß $ 68 StBerG veriöhrt,

und zwar isi sowohl der mögliche Primöronspruch ols ouch der mögliche

Sekundöronspruch veriöhr1. Gem. $ 68 StBerG veriöhren Ansprüche

gegen den Steuerberoter noch Ablouf von 3 Johren. Die Veriöhrung ous

$68 StBerG beginnt mit der Entsiehung des Anspruchs; eine Kenntnis-

erlongung von den onspruchsbegründeten Totsochen ist nicht erforder-

lich (so BG1ZB3,l7,l9: Gl B/82:LiP 1982,451 m.Anm. Grö{e).

L lm zu entscheidenden Foll begonn die Veriöhrung des Primöronspruchs

- des Schodenersotzonspruchs oufgrund der geltend gemochten

eigentlichen Folschberotung - spötestens mit der Bestondskroft des

Steuerbescheides für dos Johr lg8l vom 21.3.]983 mit Ende des Johres

l9B3 {dos genoue Dotum der Besiondskroft hoben die Porteien bis zur

mündlichen Verhondlung vom 19.5.l9BB offengelossen). Mit diesem

Dotum wören olle onspruchsbegründenden Toibestondsmerkmole

einer positiven Forderungsverletzung verwirklicht. Veriöhrt wor somit

der Primöronspruch spötestens Ende 1986.

Die von den Klögern ongespochene Rechtsprechung zur Betriebs-

prüfung, wonoch die Veriöhrung eines Schodenersotzonspruchs

gegen einen Steuerberoter erst mit Abschluß der Betriebsprü{ung

beg innt (vg l. BGHZ 23, 363), findet o uf den hier zu entscheidenden Fo I I

keine Anwendung. Zum einen hot für dos Kolenderiohr l98l eine

Betriebsprüfung nicht stottgefunden. Zum onderen trifft diese Recht-
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sprechung nur die Fölle, in denen dos Finonzomt oufgrund der

Betriebsp rüf u n g Steuern no chfordert (so expl izit BGH'Z 83,17, 20 L : Gl
B/82:ZiPl9\2,45l m.Anm. Gröfe). Denn in diesen Fallen der Steuer-

nochforderung entsteht dem Steuerpflichtigen ein Schoden erst durch

die Steuerneufestsetzung durch dos Finonzomt. Dies gilt nicht in den

Föllen wie dem hier zu entscheidenden, wo infolge der fehlerhoften

Steuererklörung bereits durch den Steuerbescheid eine vermeintliche

ste u e rl ic h e Me h rb e I o stu n g e n tste h t ( s o BG H Z 83, 17, 2l : Gl B / 82 : ZiP

1982, 451 m. Anm. Gröfe).

2. Auch derSekundöronspruch - seit BGHZ 83,l7,22lI.ist onerkonnt, doi)
der Steuerberoter ebenso wie der Rechtsonwolt dorouf hinweisen

muß, doß der sich ous einer Pflichverletzung ergebende Schoden-

ersotzonspruch innerholb von 3 Johren veriöhd - ist gem. $ 68 StBerG

veriöhrt.

Die Veriöhrung dieses Sekundöronspruchs beginnt mit dem Ende des

Auftrogs om 31.12.1983 und endet om 3.l.12.1986, obwohl S68 StBerG

gerode die zweiteAlternotive des $ 5l BRAGO - dieVeriohrung 3 Johre

noch Ende des Mondots - nicht enthölt. Denn für dos Bestehen des

Sekundöronspruchs ist Voroussetzung, doß die Beklogte schuldhoft
gegen die ihr obliegende Belehrungspflicht verstoßen hot. ln diesem

Zusommenhong konn offenbleiben, ob die Beklogte Kenntnisvon ihrer

ongeblich fehlerhoften Steuerberotung hotte, ouf ieden Foll konn ihr

ei ne Belehrungspflicht nur bis Ende des Steuerberotungsvertroges E n de

l9B3 oufgebürdet werden {vgl. Steuerberoierhondbuch, lgBZ S. 116).

Anmerkung:

Dos Londgericht ist leider nicht ouf die Anderung der Rechtsprechung des

lVo-Senotes im Ur1. v.27.11.1985, Gl 1986,27: DSIR 1986,200 m.Anm.

Messmer: EWIR $ 68 StBerG 1/86,297 (Gröfe), eingegongen. ln dieser

Entscheidu ng hot der BGH dos vom LG Mo n n heim meh rfoch ziiierte U deil

BG1ZB3,l7 korrigiert. Der BGH hoi im Urt. v. 27.11.1985 die Auffossung

vertreten, doß im Folle einer Betriebsprüfung erst mit deren Abschluß fest-

stehe, ob es bei einer vermeidboren Steuermehrbelosfung bleibt, gleich-

gültig ob es zu einer Herouf- oder Herobseizung der Steuern kommt. Dos

LG Monnheim wöre oberzu keinem onderen Ergebnis gekommen, ln dem

ihm zur Entscheidung vorliegenden Sochverholt hotte die Betriebsprüfung

die schodigenden Vero n logungsio h re n icht erfoßt.

Die Kloge ist ouch begründei. Der Anspruch der Klögerin folgt ous den

$9625, 667 BGB. Unstreitig bestond zwischen den Porteien ein Steuer-

berotungsvertrog. Hierbei hondelt es sich rechtlich um einen Dienst-

verlrog, der eine Geschöftsbesorgung im Sinne des $ 675 BGB zun
Gegenstond hot (vgl. PolondrThomos, BGB,46.Aufl. Elnfuhrung vor 0 631,

5). ln entsprechender Anwendung des 9667 BGB ist der Beklogte ver-

pflichtet, der Klögerin olles, wos er zur Ausführung des Steuerberotungs-

vertroges erholten und wos er ous der Geschöftsbesorgung edongt hot,

herouszugeben. Dozu gehören zunöchst die geschöftlichen Unterlogen

und Belege, die ihm die Klogerin im Rohmen des Berotungsvedroges zur

Verfügung gestellt hot. ln 9667 BGB werden ober ouch die Unterlogen

erfoßt, die der Beklogte im Rohmen seiner vertroglichen Verpflichtungen

selbst erstellt hot und die er durch Angestellte oder Dritte hot erstellen

lossen (vgl. OLG Düsseldorf Un.v. 27.1.1977, NJW 1977 1201lr. Der

Anspruch ouf Herousgobe dieser Unterlogen , woz\r insbesondere olle

Geschöftsbelege, DATEV-Konten, lnventorverzeichnisse, Houptobschluß-

übersichten und Primonoten gehören, istouch fallig. Denn derSteuerbero-

tungsvedrog wurde durch die von der Klögerin mit Schreiben vom

25.7.1986 o usg esprochene f ristlose Kü nd ig u n g wi rkso m been det. Do bei

kommt es nicht dorouf on, ob dos Vertrogsverhöltnis - wie der Beklogte

behouptet - bis zum Johresende lief und sich ieweils um ein weiteres Johr

verlöngerte, wenn es nicht rechtzeitig 3 Monote vor Ablouf gekundigt

wurde.

Einer Entscheidung hierzu bedorf es nicht. Denn der Klögerin stond in

iedem Foll ein Rechtzuroußerordentlichen Kündigung noch$627 Abs.l
BGB zu. Noch dieser Bestimmung ist eine oußerordentliche Kündigung

ohne weiteres zulössig, wenn der zur Dienstleistung verpflichtete, ohne in

einem douernden Diensfuerhölinis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste

höherer Art zu erbringen hot, die ouf Grund besonderen Vertrouens über-

trogen zu werden pflegen. Hierunter follt ouch die Totigkeit eines Steuer-

beroters oder Steuerbevollmöchtigten (vgl. Po londt-Putzo, o.c.O., g 627

lbb; Soergel-Siebert-Kroft, BGB, ll. Aufl., Bond 3, 9627 Rondziffer 3).

Von diesem Recht zur oußerordentlichen Kündigung hot die Klögerin

durch ihr Schreiben vom 25.7.1986 in zulössiger Weise Gebrouch
gemocht.

Der Antrog zu Zifler 2 der Klogeschrift ist in entsprechender Anwendung

der $$ 675,667 BGB ebenfolls begründet. Der Beklogte hot nicht bestrii-

ten, dof) er einen Teil der ihm übefrogenen Arbeiten nicht selbst erledigt

hot, sondern durch die Firmo DATEV in Nürnberg ousführen ließ. Dies gilt

insbesondere für die Kontenführung und die Speicherung sonstiger Doten

im Rohmen der Buchungsorbeiten. Auch hier könnte die Klogerin grund-
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liegen würden, und doß der Klöger inzwischen 55 Johre oltwor und des-

holb die weitere Erholtung der Moglichkeit der Erlrogswertbesteuerung

seiner Versorgung von wesentlich größerer Bedeutung für ihn wor ols

etwo zu Beginn seinerTötigkeit om Kronkenhous in H. im Johre l9l8. Auch

dieser Gesichtspunkt sproch für eine Beibeholtung der bisherigen ver-

troglichen Regelung.

Hoftung des Steuerberolers

- Gleichwerlige Gesto ltu ngsmöglich keiten
(LG Poderborn Urt.v. l4.4.l9BB - 3 O 40lBB)

Steuerberolun gsvertrq g

- Herousgobeonspruch

- Kündigungsrecht

- Anmerkung

{AG Bod Neuenohr-Ahrweiler Urt. v. 25.11.1987 - 3 C\27/B7l

Leitsötze (d. Verf.l'

l. Der Anspruch des Mondonten ouf Herousgobe oller geschöftlichen

Unterlogen bedorf nicht der Benennung iedes Schriftstücks.

2. Der Sieuerberotungsvertrog konn vom Mondonten regelmößig

gemöß 9627 Abs. I BGB ohne weiteres fristlos gekundigt werden.

3. Der Mondont hot einen Anspruch ouf Ubedrogung der bei der DATEV

gespeicheden Doten ouf ein onderes Steuerberotungsbüro.

Aus den Gründen:

Bedenken gegen die Zulössigkeit der Kloge besfehen nicht. lnsbesondere

sind die gestellten Klogeontröge hinreichend bestimmt. Denn ous dem

Klogeoniro gzuZif{erl ergibtsich eindeutig, doß die Klögerin die Herqus-

gobe oller geschöftlichen Unterlogen verlongt, die sie dem Beklogten im

Rohmen des Steuerberotungsvertroges zur Verfügung gestellt hot bzw.

die von dem Beklogten vertrogsgemöß für sie ge{ertigt wurden.

Um welche Unterlogen es sich hierbei hondelt, ist ouch für einen Dritten

zweifelsfrei erkennbor. Es ist nicht erforderlich, doß ledes einzelne Schrift-

stück genou noch Dotum, Verfosser und lnholt bezeichnet und in den

Klogeontrog oufgenom men wird.

Leitsotz (d.Verf.)'

Bei gleichwertigen Alternotiven steuerlicher Gesioltungsmöglichkeiten,

deren wirtschoftliche Vor- bzw Nochteile sich im Berotungszeitpunkt nicht

berechnen lossen, konn die Berotung des Steuerberoters zugunsten einer

Alternotive nicht fehlerhoft sein.

(Hier' Behondlung von Leistungen in eine Versorgungskosse)

Zum Totbestond:

Der Klöger ist seit dem 1.10.1973 Cheforzt om Kronkenhous in H. und

wurde seitdem ouch von dem Ehemonn der Beklogten steuerlich beroten.

Er bezieht vom Kronkenhousiröger ein Geholt, hot ein Liquidotionsrecht

bei Privotpotienten und einen Anspruch ouf beomtenöhnliche Versor-

gung. Um die Versorgung zu gewöhrleisten, hot der Kronkenhouströger

eine entsprechende Versicherung bei der W. L.Versorgungskosse obge-

schlossen. Die Beitröge do{ürwerden vereinborungsgemö0 zu 500/o vom

Kronkenhouströger und zu 500/o vom Klöger getrogen. Die Porteien strei-

ien im vorliegenden Rechtsstreit um die richtige Ausgestoltung des Dienst-

vertroges mit dem Kronkenhouströger und die dorous folgende steuerli-

che Behondlung der Versorgung. Wie ous der Einspruchsentscheidung

des Finonzomtes H. vom 14.ll.1986 hervorgeht, ist für die steuerliche

Behondlung der Beitröge des Klögers zur Versorgung entscheidend, ob

es sich um Beitröge zu einer Rückdeckungsversicherung des Kronken-

houströgers oder um eine Direkfuersicherung des Klögers hondelt, wobei

insoweit ouf die vertroglichen Vereinborungen zwischen dem Klöger und

dem Kronkenhouströger obzustellen isi. Wird dos Geholt des Arbeitneh-

mers um seinen Beitrogsonteil gekürzt und nur dos gekürzte Geholt dem

Lohnsteuerobzug unterworfen, so liegt eine Rückdeckungsversicherung

des Arbeitgebers vor mit der Folge, doß die spöteren Versorgungsbezüge

Arbeitslohn sind und ols solche der Einkommensteuer unterliegen. Wird
dogegen dos vereinborte Geholt in voller Höhe versteuert und zohlt der

Arbeitnehmer seine Beitröge zur Versorgung vom versteueden Geholt,

so hondelt es sich nicht um eine Rückdeckungsversicherung des Arbeit-

gebers, sondern um eine Direktversicherung des Arbeitnehmers. Die Bei-

trö g e d es Arbeitg ebers zu r Versorg u n g sind steuerpf I ichtig er Arbeitsloh n
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und - zusommen mit den Beitrögen des Arbeitnehmers - Sonderous-

goben, die beschrönkt obzugsföhig sind. Die spötere Versorgung unter-

liegt in diesem Foll nur der Erlrogswertbesteuerung.

Bis einschließlich 1983 erfolgte eine steuerliche Behondlung, die für den

Klöger sehr günstig, ober fehlerhoft wor. Versteuerl wurde nömlich sein

Geholt einschließlich seines Arbeitnehmeronteils on dem gesomten

Versorgungsbeitrog. Dieser wurde iedoch ols Werbungskosten behon-

delt. Der Vorteil besiond dorin, doD die Versorgungsbeitröge steuerlich

obgesetzt wurden und dennoch die Voroussetzungen dofur geschoffen

wurden, doß die spöteren Versorgungsbezüge nur mitdem Erlrogswertzu

versteuern sein würden. Als der Kronkenhouströger dem Klöger l98i und

l9B3 vorschlug, den Verlrog so zu öndern, doß nur der noch Abzug der

Versorgungsbeitröge verbleibende Teil des Einkommens dem Steuer-

obzug unterworfen werde, riet der verstorbene Ehemonn der Beklogten

dem Klöger dovon ob, diese Verfrogsönderung vorzunehmen. Die

Vertrogsönderung hötte dem Klöger Steuern ersport, do nur sein Geholt

obzüglich des Arbeitnehmeronteils zu versteuern gewesen wöre. Ande-

rerseits hötte er seine spöteren Versorgungsbezüge voll versteuern

müssen.

Aus den Gründen:

Dem Ehemonn der Beklogten konn eine schuldhofte Verletzung seiner ihm

dem Klöger gegen über obliegenden Pflichten o us dem Steuerberotu n gs-

vertrog nicht ongelostet werden.

Angesichts der beiden Alternotiven in der steuerlichen Behondlung der

Versorgungsbeitröge ie noch Gestoltung des Dienstvertroges loßt sich

nichtvon einer Fehlberotung sprechen,wenn der Ehemonn der Beklogten

von einer Anderung des Vertroges obgeroten hot. Es loßt sich nicht fesi-

stellen, doß es oblektiv für den Klöger ungünstig wor, den Verlrog so zu

belossen, do0 die gesomten Versorgungsbeitröge ols Arbeiislohn ver-

steuert wurden und dodurch der Vorteil erholten blieb, doß die Versor-

gunsbezüge nur mit dem Ertrogswed versteued wurden.

Bei der Gegenüberstellung der beiden Alternotiven muß einerseits be-

rücksichtigt werden, do0 wegen der Progression des Einkommensteuer-

torifs und des hohen Einkommens des Klögers erhebliche steuerliche

Belostungen dodurch entstonden, doß die Versorgungsbeitröge dem zu

versteuern den Ein kom men h i nzu gerech net wu rden. Auf der o n deren Seite

follt ins Gewicht, doß die Versorgungsbeitröge ols Sonderousgoben

beschrönkt obzugsföhig sind und doD sich die wirtschoftliche Bedeutung

der Besteuerung der spöteren Versorgungsbezüge nur mit dem Ertrogs-

wert nicht obschötzen loßt und entscheidend vom Zeitpunkt des Eintritts

des Versorg u n gsfo I ls u nd der Lebensdo uer oller Versorg u n gsberechtigten

obhöngt. Erst noch dem Tod ollerVersorgungsberechtigten konn errech-

net werden, welche Behondlung im Ergebnis günstiger wor oder gewe-

sen wöre. Die Entscheidung zwischen den beiden möglichen Alternqtiven

konn nicht noch wirtschoftlichen Gesichtspunhen getroffen werden, do

sich ihre Vor- und Nochteile überhoupt nicht berechnen lossen. Moß-

gebend konn nur sein, ob der Steuerpflichtige größeren Wert ouf ein

höheres Nettoeinkommen wöhrend der Teil seiner Erwerbstötigkeit legt

oderouf ein höheres Einkommen in der Lebensphose, in dererouf dieVer-

sorgung ongewiesen ist.

Hier kommt folgender Gesichtspunkt hinzu, Bis einschließlich l9B5 wurde

die steuerliche Behondlung seinerVersorgungsbeitröge vom Finonzqmtzu

seinen Gunsten fehlerhoft vorgenommen. Die Beitröge wurden einerseits

ols Werbungskosten obgeseizt und ondererseits erhielt er sich die

Moglichkeit, doß die spöteren Versorgungsbezüge nur mit dem Erlrogs-

wedversteuedwurden. Auch wenn mon von dem verstorbenen Ehemonn

der Beklogten erworten konnte, doß er die Unrichiigkeii dieser steuer-

lichen Beho nd I un g erken nen u nd iederzeit do mit rech nen m ußte, do0 dos

Finonzomt zur richiigen steuerlichen Behondlung überging, log es durch-

ous im lnteresse des Klögers, doß der Steuerberoter zunöchst versuchte,

on dieser bisherigen für den Klöger sehr günsiigen Behondlung festzuhol-

ten. Frühestens noch dem Zugong der Einspruchsentscheidung vom

14.1.l.1986 für dcs Jo hrl9B4 bestond doherVeronlossung dorüber nochzu-

denken, wie nunmehr im lnteresse des Klögers om besten zu verfohren sei.

Es log nicht im lnteresse des Klögers, die Vertrogsgestoltung zu öndern,

bevor feststqnd, doß dos Finonzomt zu einer richtigen steuerlichen

Behondlung überging. Doß derverstorbene Ehemonn der Beklogten dem

Klöger vor November 1986 nicht zu einer Anderung des Vertroges gero-

ten hot und es desholb im Ergebnis für die Johre l9B4,l9B5 und 1986 zu

einer Einbeziehung der Versorgungsbeitröge in dos zu versteuernde Ein-

kommen gekommen ist, konn desholb schon ous diesem Grund dem

Steuerberoter nicht ols Pflichtverletzung ongelosiet werden. Es mufl viel-

mehr dovon ousgegongen werden, doß der Klöger beiAufklörung über

die Fehlerhoftigkeit der bisherigen für ihn günstigen Behondlung durch

dos Finonzomt den Steuerberoter veronloßt hotte zu versuchen, diese

Behondlung beizubeholten. Außerdem hotfe der Steuerberoter, noch-

dem dos Fino nzo mt o m14.'ll. 1986 den Einspruch für 1984 zurückgewiesen

hotte, zu bedenken, doß dem Klöger durch die bisherige longiöhrige

feh lerhofte steuerliche Beho ndlu n g der Vorteil entsto nden wo r, doß seine

spöteren Versorgungsbezüge nur der Ertrogswerlbesteuerung unter-
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und - zusommen mit den Beitrögen des Arbeitnehmers - Sonderous-

goben, die beschrönkt obzugsföhig sind. Die spötere Versorgung unter-

liegt in diesem Foll nur der Erlrogswertbesteuerung.

Bis einschließlich 1983 erfolgte eine steuerliche Behondlung, die für den

Klöger sehr günstig, ober fehlerhoft wor. Versteuerl wurde nömlich sein

Geholt einschließlich seines Arbeitnehmeronteils on dem gesomten

Versorgungsbeitrog. Dieser wurde iedoch ols Werbungskosten behon-

delt. Der Vorteil besiond dorin, doD die Versorgungsbeitröge steuerlich

obgesetzt wurden und dennoch die Voroussetzungen dofur geschoffen

wurden, doß die spöteren Versorgungsbezüge nur mitdem Erlrogswertzu

versteuern sein würden. Als der Kronkenhouströger dem Klöger l98i und

l9B3 vorschlug, den Verlrog so zu öndern, doß nur der noch Abzug der

Versorgungsbeitröge verbleibende Teil des Einkommens dem Steuer-

obzug unterworfen werde, riet der verstorbene Ehemonn der Beklogten

dem Klöger dovon ob, diese Verfrogsönderung vorzunehmen. Die

Vertrogsönderung hötte dem Klöger Steuern ersport, do nur sein Geholt

obzüglich des Arbeitnehmeronteils zu versteuern gewesen wöre. Ande-

rerseits hötte er seine spöteren Versorgungsbezüge voll versteuern

müssen.

Aus den Gründen:

Dem Ehemonn der Beklogten konn eine schuldhofte Verletzung seiner ihm

dem Klöger gegen über obliegenden Pflichten o us dem Steuerberotu n gs-

vertrog nicht ongelostet werden.

Angesichts der beiden Alternotiven in der steuerlichen Behondlung der

Versorgungsbeitröge ie noch Gestoltung des Dienstvertroges loßt sich

nichtvon einer Fehlberotung sprechen,wenn der Ehemonn der Beklogten

von einer Anderung des Vertroges obgeroten hot. Es loßt sich nicht fesi-

stellen, doß es oblektiv für den Klöger ungünstig wor, den Verlrog so zu

belossen, do0 die gesomten Versorgungsbeitröge ols Arbeiislohn ver-

steuert wurden und dodurch der Vorteil erholten blieb, doß die Versor-

gunsbezüge nur mit dem Ertrogswed versteued wurden.

Bei der Gegenüberstellung der beiden Alternotiven muß einerseits be-

rücksichtigt werden, do0 wegen der Progression des Einkommensteuer-

torifs und des hohen Einkommens des Klögers erhebliche steuerliche

Belostungen dodurch entstonden, doß die Versorgungsbeitröge dem zu

versteuern den Ein kom men h i nzu gerech net wu rden. Auf der o n deren Seite

follt ins Gewicht, doß die Versorgungsbeitröge ols Sonderousgoben

beschrönkt obzugsföhig sind und doD sich die wirtschoftliche Bedeutung

der Besteuerung der spöteren Versorgungsbezüge nur mit dem Ertrogs-

wert nicht obschötzen loßt und entscheidend vom Zeitpunkt des Eintritts

des Versorg u n gsfo I ls u nd der Lebensdo uer oller Versorg u n gsberechtigten

obhöngt. Erst noch dem Tod ollerVersorgungsberechtigten konn errech-

net werden, welche Behondlung im Ergebnis günstiger wor oder gewe-

sen wöre. Die Entscheidung zwischen den beiden möglichen Alternqtiven

konn nicht noch wirtschoftlichen Gesichtspunhen getroffen werden, do

sich ihre Vor- und Nochteile überhoupt nicht berechnen lossen. Moß-

gebend konn nur sein, ob der Steuerpflichtige größeren Wert ouf ein

höheres Nettoeinkommen wöhrend der Teil seiner Erwerbstötigkeit legt

oderouf ein höheres Einkommen in der Lebensphose, in dererouf dieVer-

sorgung ongewiesen ist.

Hier kommt folgender Gesichtspunkt hinzu, Bis einschließlich l9B5 wurde

die steuerliche Behondlung seinerVersorgungsbeitröge vom Finonzqmtzu

seinen Gunsten fehlerhoft vorgenommen. Die Beitröge wurden einerseits

ols Werbungskosten obgeseizt und ondererseits erhielt er sich die

Moglichkeit, doß die spöteren Versorgungsbezüge nur mit dem Erlrogs-

wedversteuedwurden. Auch wenn mon von dem verstorbenen Ehemonn

der Beklogten erworten konnte, doß er die Unrichiigkeii dieser steuer-

lichen Beho nd I un g erken nen u nd iederzeit do mit rech nen m ußte, do0 dos

Finonzomt zur richiigen steuerlichen Behondlung überging, log es durch-

ous im lnteresse des Klögers, doß der Steuerberoter zunöchst versuchte,

on dieser bisherigen für den Klöger sehr günsiigen Behondlung festzuhol-

ten. Frühestens noch dem Zugong der Einspruchsentscheidung vom

14.1.l.1986 für dcs Jo hrl9B4 bestond doherVeronlossung dorüber nochzu-

denken, wie nunmehr im lnteresse des Klögers om besten zu verfohren sei.

Es log nicht im lnteresse des Klögers, die Vertrogsgestoltung zu öndern,

bevor feststqnd, doß dos Finonzomt zu einer richtigen steuerlichen

Behondlung überging. Doß derverstorbene Ehemonn der Beklogten dem

Klöger vor November 1986 nicht zu einer Anderung des Vertroges gero-

ten hot und es desholb im Ergebnis für die Johre l9B4,l9B5 und 1986 zu

einer Einbeziehung der Versorgungsbeitröge in dos zu versteuernde Ein-

kommen gekommen ist, konn desholb schon ous diesem Grund dem

Steuerberoter nicht ols Pflichtverletzung ongelosiet werden. Es mufl viel-

mehr dovon ousgegongen werden, doß der Klöger beiAufklörung über

die Fehlerhoftigkeit der bisherigen für ihn günstigen Behondlung durch

dos Finonzomt den Steuerberoter veronloßt hotte zu versuchen, diese

Behondlung beizubeholten. Außerdem hotfe der Steuerberoter, noch-

dem dos Fino nzo mt o m14.'ll. 1986 den Einspruch für 1984 zurückgewiesen

hotte, zu bedenken, doß dem Klöger durch die bisherige longiöhrige

feh lerhofte steuerliche Beho ndlu n g der Vorteil entsto nden wo r, doß seine

spöteren Versorgungsbezüge nur der Ertrogswerlbesteuerung unter-
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liegen würden, und doß der Klöger inzwischen 55 Johre oltwor und des-

holb die weitere Erholtung der Moglichkeit der Erlrogswertbesteuerung

seiner Versorgung von wesentlich größerer Bedeutung für ihn wor ols

etwo zu Beginn seinerTötigkeit om Kronkenhous in H. im Johre l9l8. Auch

dieser Gesichtspunkt sproch für eine Beibeholtung der bisherigen ver-

troglichen Regelung.

Hoftung des Steuerberolers

- Gleichwerlige Gesto ltu ngsmöglich keiten
(LG Poderborn Urt.v. l4.4.l9BB - 3 O 40lBB)

Steuerberolun gsvertrq g

- Herousgobeonspruch

- Kündigungsrecht

- Anmerkung

{AG Bod Neuenohr-Ahrweiler Urt. v. 25.11.1987 - 3 C\27/B7l

Leitsötze (d. Verf.l'

l. Der Anspruch des Mondonten ouf Herousgobe oller geschöftlichen

Unterlogen bedorf nicht der Benennung iedes Schriftstücks.

2. Der Sieuerberotungsvertrog konn vom Mondonten regelmößig

gemöß 9627 Abs. I BGB ohne weiteres fristlos gekundigt werden.

3. Der Mondont hot einen Anspruch ouf Ubedrogung der bei der DATEV

gespeicheden Doten ouf ein onderes Steuerberotungsbüro.

Aus den Gründen:

Bedenken gegen die Zulössigkeit der Kloge besfehen nicht. lnsbesondere

sind die gestellten Klogeontröge hinreichend bestimmt. Denn ous dem

Klogeoniro gzuZif{erl ergibtsich eindeutig, doß die Klögerin die Herqus-

gobe oller geschöftlichen Unterlogen verlongt, die sie dem Beklogten im

Rohmen des Steuerberotungsvertroges zur Verfügung gestellt hot bzw.

die von dem Beklogten vertrogsgemöß für sie ge{ertigt wurden.

Um welche Unterlogen es sich hierbei hondelt, ist ouch für einen Dritten

zweifelsfrei erkennbor. Es ist nicht erforderlich, doß ledes einzelne Schrift-

stück genou noch Dotum, Verfosser und lnholt bezeichnet und in den

Klogeontrog oufgenom men wird.

Leitsotz (d.Verf.)'

Bei gleichwertigen Alternotiven steuerlicher Gesioltungsmöglichkeiten,

deren wirtschoftliche Vor- bzw Nochteile sich im Berotungszeitpunkt nicht

berechnen lossen, konn die Berotung des Steuerberoters zugunsten einer

Alternotive nicht fehlerhoft sein.

(Hier' Behondlung von Leistungen in eine Versorgungskosse)

Zum Totbestond:

Der Klöger ist seit dem 1.10.1973 Cheforzt om Kronkenhous in H. und

wurde seitdem ouch von dem Ehemonn der Beklogten steuerlich beroten.

Er bezieht vom Kronkenhousiröger ein Geholt, hot ein Liquidotionsrecht

bei Privotpotienten und einen Anspruch ouf beomtenöhnliche Versor-

gung. Um die Versorgung zu gewöhrleisten, hot der Kronkenhouströger

eine entsprechende Versicherung bei der W. L.Versorgungskosse obge-

schlossen. Die Beitröge do{ürwerden vereinborungsgemö0 zu 500/o vom

Kronkenhouströger und zu 500/o vom Klöger getrogen. Die Porteien strei-

ien im vorliegenden Rechtsstreit um die richtige Ausgestoltung des Dienst-

vertroges mit dem Kronkenhouströger und die dorous folgende steuerli-

che Behondlung der Versorgung. Wie ous der Einspruchsentscheidung

des Finonzomtes H. vom 14.ll.1986 hervorgeht, ist für die steuerliche

Behondlung der Beitröge des Klögers zur Versorgung entscheidend, ob

es sich um Beitröge zu einer Rückdeckungsversicherung des Kronken-

houströgers oder um eine Direkfuersicherung des Klögers hondelt, wobei

insoweit ouf die vertroglichen Vereinborungen zwischen dem Klöger und

dem Kronkenhouströger obzustellen isi. Wird dos Geholt des Arbeitneh-

mers um seinen Beitrogsonteil gekürzt und nur dos gekürzte Geholt dem

Lohnsteuerobzug unterworfen, so liegt eine Rückdeckungsversicherung

des Arbeitgebers vor mit der Folge, doß die spöteren Versorgungsbezüge

Arbeitslohn sind und ols solche der Einkommensteuer unterliegen. Wird
dogegen dos vereinborte Geholt in voller Höhe versteuert und zohlt der

Arbeitnehmer seine Beitröge zur Versorgung vom versteueden Geholt,

so hondelt es sich nicht um eine Rückdeckungsversicherung des Arbeit-

gebers, sondern um eine Direktversicherung des Arbeitnehmers. Die Bei-

trö g e d es Arbeitg ebers zu r Versorg u n g sind steuerpf I ichtig er Arbeitsloh n
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sprechung nur die Fölle, in denen dos Finonzomt oufgrund der

Betriebsp rüf u n g Steuern no chfordert (so expl izit BGH'Z 83,17, 20 L : Gl
B/82:ZiPl9\2,45l m.Anm. Gröfe). Denn in diesen Fallen der Steuer-

nochforderung entsteht dem Steuerpflichtigen ein Schoden erst durch

die Steuerneufestsetzung durch dos Finonzomt. Dies gilt nicht in den

Föllen wie dem hier zu entscheidenden, wo infolge der fehlerhoften

Steuererklörung bereits durch den Steuerbescheid eine vermeintliche

ste u e rl ic h e Me h rb e I o stu n g e n tste h t ( s o BG H Z 83, 17, 2l : Gl B / 82 : ZiP

1982, 451 m. Anm. Gröfe).

2. Auch derSekundöronspruch - seit BGHZ 83,l7,22lI.ist onerkonnt, doi)
der Steuerberoter ebenso wie der Rechtsonwolt dorouf hinweisen

muß, doß der sich ous einer Pflichverletzung ergebende Schoden-

ersotzonspruch innerholb von 3 Johren veriöhd - ist gem. $ 68 StBerG

veriöhrt.

Die Veriöhrung dieses Sekundöronspruchs beginnt mit dem Ende des

Auftrogs om 31.12.1983 und endet om 3.l.12.1986, obwohl S68 StBerG

gerode die zweiteAlternotive des $ 5l BRAGO - dieVeriohrung 3 Johre

noch Ende des Mondots - nicht enthölt. Denn für dos Bestehen des

Sekundöronspruchs ist Voroussetzung, doß die Beklogte schuldhoft
gegen die ihr obliegende Belehrungspflicht verstoßen hot. ln diesem

Zusommenhong konn offenbleiben, ob die Beklogte Kenntnisvon ihrer

ongeblich fehlerhoften Steuerberotung hotte, ouf ieden Foll konn ihr

ei ne Belehrungspflicht nur bis Ende des Steuerberotungsvertroges E n de

l9B3 oufgebürdet werden {vgl. Steuerberoierhondbuch, lgBZ S. 116).

Anmerkung:

Dos Londgericht ist leider nicht ouf die Anderung der Rechtsprechung des

lVo-Senotes im Ur1. v.27.11.1985, Gl 1986,27: DSIR 1986,200 m.Anm.

Messmer: EWIR $ 68 StBerG 1/86,297 (Gröfe), eingegongen. ln dieser

Entscheidu ng hot der BGH dos vom LG Mo n n heim meh rfoch ziiierte U deil

BG1ZB3,l7 korrigiert. Der BGH hoi im Urt. v. 27.11.1985 die Auffossung

vertreten, doß im Folle einer Betriebsprüfung erst mit deren Abschluß fest-

stehe, ob es bei einer vermeidboren Steuermehrbelosfung bleibt, gleich-

gültig ob es zu einer Herouf- oder Herobseizung der Steuern kommt. Dos

LG Monnheim wöre oberzu keinem onderen Ergebnis gekommen, ln dem

ihm zur Entscheidung vorliegenden Sochverholt hotte die Betriebsprüfung

die schodigenden Vero n logungsio h re n icht erfoßt.

Die Kloge ist ouch begründei. Der Anspruch der Klögerin folgt ous den

$9625, 667 BGB. Unstreitig bestond zwischen den Porteien ein Steuer-

berotungsvertrog. Hierbei hondelt es sich rechtlich um einen Dienst-

verlrog, der eine Geschöftsbesorgung im Sinne des $ 675 BGB zun
Gegenstond hot (vgl. PolondrThomos, BGB,46.Aufl. Elnfuhrung vor 0 631,

5). ln entsprechender Anwendung des 9667 BGB ist der Beklogte ver-

pflichtet, der Klögerin olles, wos er zur Ausführung des Steuerberotungs-

vertroges erholten und wos er ous der Geschöftsbesorgung edongt hot,

herouszugeben. Dozu gehören zunöchst die geschöftlichen Unterlogen

und Belege, die ihm die Klogerin im Rohmen des Berotungsvedroges zur

Verfügung gestellt hot. ln 9667 BGB werden ober ouch die Unterlogen

erfoßt, die der Beklogte im Rohmen seiner vertroglichen Verpflichtungen

selbst erstellt hot und die er durch Angestellte oder Dritte hot erstellen

lossen (vgl. OLG Düsseldorf Un.v. 27.1.1977, NJW 1977 1201lr. Der

Anspruch ouf Herousgobe dieser Unterlogen , woz\r insbesondere olle

Geschöftsbelege, DATEV-Konten, lnventorverzeichnisse, Houptobschluß-

übersichten und Primonoten gehören, istouch fallig. Denn derSteuerbero-

tungsvedrog wurde durch die von der Klögerin mit Schreiben vom

25.7.1986 o usg esprochene f ristlose Kü nd ig u n g wi rkso m been det. Do bei

kommt es nicht dorouf on, ob dos Vertrogsverhöltnis - wie der Beklogte

behouptet - bis zum Johresende lief und sich ieweils um ein weiteres Johr

verlöngerte, wenn es nicht rechtzeitig 3 Monote vor Ablouf gekundigt

wurde.

Einer Entscheidung hierzu bedorf es nicht. Denn der Klögerin stond in

iedem Foll ein Rechtzuroußerordentlichen Kündigung noch$627 Abs.l
BGB zu. Noch dieser Bestimmung ist eine oußerordentliche Kündigung

ohne weiteres zulössig, wenn der zur Dienstleistung verpflichtete, ohne in

einem douernden Diensfuerhölinis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste

höherer Art zu erbringen hot, die ouf Grund besonderen Vertrouens über-

trogen zu werden pflegen. Hierunter follt ouch die Totigkeit eines Steuer-

beroters oder Steuerbevollmöchtigten (vgl. Po londt-Putzo, o.c.O., g 627

lbb; Soergel-Siebert-Kroft, BGB, ll. Aufl., Bond 3, 9627 Rondziffer 3).

Von diesem Recht zur oußerordentlichen Kündigung hot die Klögerin

durch ihr Schreiben vom 25.7.1986 in zulössiger Weise Gebrouch
gemocht.

Der Antrog zu Zifler 2 der Klogeschrift ist in entsprechender Anwendung

der $$ 675,667 BGB ebenfolls begründet. Der Beklogte hot nicht bestrii-

ten, dof) er einen Teil der ihm übefrogenen Arbeiten nicht selbst erledigt

hot, sondern durch die Firmo DATEV in Nürnberg ousführen ließ. Dies gilt

insbesondere für die Kontenführung und die Speicherung sonstiger Doten

im Rohmen der Buchungsorbeiten. Auch hier könnte die Klogerin grund-
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sötzlich verlo n gen, doß ih r die entsprechenden U nterlo gen zur Verfüg u n g

gestelltwerden. Wenn sie ihren Anspruch nur dorouf beschrönk1 doß der

Beklogte in eine Ubedrogung der bei der Firmo DATEV gespeicherten

Doten ou{ sie oder ein onderes Steuerberotungsbüro einwilligt, so stellt

dies gegenüber dem Herousgobeonspruch nur ein weniger dor, dos

ebenfolls durch die $$ 675,667 BGB gedeckt ist.

Anmerkung:

Der Steuerberotungsvertrog kon n g ru ndsötzl ich sowo h I vo m Mo ndo nten

ols ouch vom Steuerberoter fristlos gem. $627 BGB gekündigt werden,

ohne doß besondere Kündigungsgründevorliegen müssen (CLG Köln Gl

l/85, OLG Düsseldorf G11987,99;AG Sinzig Gll9BZl0B, BGH G11987,35

: WM 1987, 265 betr. Anwoltsvertrog ).

Der Steuerberoter dorf ollerdings nicht;ur Unzeit" kündigen. Gem. S 627

Abs. 2 Sotz I BGB erfolgt eine Kündigung zvr Unzeil, wenn der Dienst-

berechtigte sich die Dienste nicht onderweitig beschoffen konn. Eine

Kündigung zvr UnzeiI liegt nicht bereits donn vor, wenn der Mondont

durch die Kundigung finonzielle Mehrbelostungen hot (OLG Düsseldorf

G11987,102; vgl. OLG Hom m Gl19/821.

Dos gesetzliche Kundigungsrecht gem. 9627 BGB konn durch Vereinbo-

rung von Kündigungsfristen obbedungen werden (OLG Düsseldorf

Gl1987,99t.

Kündigungsfristen in,Allgemeinen Auftrogsbedingungen unterliegen

BeschrönkunQen: Vertrogsloufzeiten von mehr ols zwei Johren sind

unwirksom ($ ll Nr. 12 AGB-Gesetzl.

Verstößt eine Kündigungsfrist gegen $ ll Nr. 12 AGB-Gesetz, so unterliegt

der Steuerberoiungsvertrog der gesetzlichen Kündigungsmöglichkeit

gem. $ 627 BGB.

Hinsichtlich der Herousgobepflicht der bei der DATEV gespeicherten

Buchhqltungsdoten befindet sich dos Urreil des AG Bod Neuenohr-

Ahrweiler in Ubereinstimmung mit der überwiegenden Rechtsprechung

( LG Du isbu rg ZIP 1982, 603 ; Pel ko/ H o rtm o n n, Beck'sch es Steuerberoier-

hondbuch lgBB Teil F 65 ff m.w.N.; o.A. LG Brounschweig Gl 1987,116:

srB t9BZ t5).

Hoftung des Steuerberolers

- Veriöhrung des Regrellonspruches, $68 StBerG

- Anmerkung

{LG Monnheim UrJ.v. 16.6.l9BB - 5 O l4lBB)

Leitsötze (d.Verf.)'

'I . Die Veriöhrung des Regreßonspruchs i. S. $ 68 StBerG beginnt spöte-

stens mit Bestondskroft des schödigenden Steuerbescheides.

2. Eine spötere Betriebsprüfung ist unbeochtlich, wenn der Beiriebs-

prüfungszeitroum dos schödigende Veronlogungsiohr nicht erfoßt.

Dosselbe gilt, wenn der Schoden nicht erstmols ou{grund der Noch-

veronlogung durch die Betriebsprüfung feststellbor ist.

Aus den Gründen:

Der behouptete Schodenersotzonspruch ist gemöß $ 68 StBerG veriöhrt,

und zwar isi sowohl der mögliche Primöronspruch ols ouch der mögliche

Sekundöronspruch veriöhr1. Gem. $ 68 StBerG veriöhren Ansprüche

gegen den Steuerberoter noch Ablouf von 3 Johren. Die Veriöhrung ous

$68 StBerG beginnt mit der Entsiehung des Anspruchs; eine Kenntnis-

erlongung von den onspruchsbegründeten Totsochen ist nicht erforder-

lich (so BG1ZB3,l7,l9: Gl B/82:LiP 1982,451 m.Anm. Grö{e).

L lm zu entscheidenden Foll begonn die Veriöhrung des Primöronspruchs

- des Schodenersotzonspruchs oufgrund der geltend gemochten

eigentlichen Folschberotung - spötestens mit der Bestondskroft des

Steuerbescheides für dos Johr lg8l vom 21.3.]983 mit Ende des Johres

l9B3 {dos genoue Dotum der Besiondskroft hoben die Porteien bis zur

mündlichen Verhondlung vom 19.5.l9BB offengelossen). Mit diesem

Dotum wören olle onspruchsbegründenden Toibestondsmerkmole

einer positiven Forderungsverletzung verwirklicht. Veriöhrt wor somit

der Primöronspruch spötestens Ende 1986.

Die von den Klögern ongespochene Rechtsprechung zur Betriebs-

prüfung, wonoch die Veriöhrung eines Schodenersotzonspruchs

gegen einen Steuerberoter erst mit Abschluß der Betriebsprü{ung

beg innt (vg l. BGHZ 23, 363), findet o uf den hier zu entscheidenden Fo I I

keine Anwendung. Zum einen hot für dos Kolenderiohr l98l eine

Betriebsprüfung nicht stottgefunden. Zum onderen trifft diese Recht-
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eine Einwirku ngsmög lich keit ouf die Kopito lgesel lschoft geho bt. Dies

gili selbst donn, wenn fur die Kinder ein Pfleger bestellt worden wöre
(vgl. FG Nürnberg, Beschl. v. 12.,l0.1983, AZVI260/831.

Zu Unrecht beruft sich der Klöger ouf die Entscheidung des Bundes-

verfossungsgerichts vom 12.3.1985 (DB 
,l985, 

Seite 1320l.Jene Entschei-

dung konnte der Beklogte ols Steuerberoter zuyor nicht voroussehen.

Die Auffossung der neuen Rechtsprechung wurd e z'l/or in der Literotur

schon erörtert (vgl. Bundesrichter Ludwig Schmiit, DSIR 1929, 203).

Diese erörterten Ansichten woren iedoch vereinzelt und fonden weder

in der Rechtsprechung noch in der Finonzverwoltung Rückholt.

Dem Beklogten konn es desholb noch Auffossung der Kommer nicht

zum Verschulden gereichen, wenn sich nichi die Ehefrou des Klögers

ols Gesellschofterin bei der GmbH beteiligte. Dem Beklogten konn

ouch nicht vorgeworfen werden, er hötte mit Rücksicht ouf die im Johre

lg8l eingereichte Verfossungsbeschwerde Einspruch gegen die

Steuerbescheide einlegen müssen. Solonge sich ein Steuerberoter on

die stöndige Rechtsprechung und on die Richtlinien der Finqnzverwol-

tung (vgl. Gewerbesteuerrichtlinien Abschnitt 15, Abs. V in der Fossung

v.27.3.1985, BSIBI I Seite 40]) hölt, mocht er sich keiner einen Schoden-

ersotzonspruch ouslösenden Pflichtverletzung schuldig.

Gemöß dem Sochverstöndigengutochten konnte der Beklogte somit

die von ihm gewünschte Gewerbesteuerermößigung nicht erreichen.

Der Sochverstöndige bezeichnete die vom Beklogten gewöhlte ver-

trogliche Gestoltung ols einen untouglichen Versuch. Ein Schoden ist

dem Klöger iedoch dodurch nichtentstonden,weil der Klögerin iedem
Folle die Gewerbesteuer hötte zohlen müssen. Durch eine ondere

rechtliche Gestoltung hotte - so derSochverstöndige - bei Beteiligung

der minderiöhrigen Kinder ols mehrheiiliche Anteilsbesitzer der GmbH

die Gewerbesteuerpflicht der Besitzgesellschoft nicht vermieden

werden können.

Die Kloge erwies sich somit in vollem Umfonge ols unbegründet.

Gl Leitsötze

Verkehrsqnwolt / Prozeßonwolt: Fristprüfung

Zu r Sorgfo ltspf I icht des Verkeh rso nwo ltes, der Ken ntn is vom o n bero u mten

Verkü ndig un gstermin hoi.
(BGH Beschl. v.2.12.1987 - lVo ZB 17/B7l

Anmerkung: Der Prozeßonwolt hotte die Zusiellung eines Urteils dem

Verkehrsonwolt durch einfochen Brief mitgeteilt. Dos Urteil und dos

Begleitschreiben müssen ouf dem Postweg verlorengegongen sein. Der

BGH hot festgestelli, doß die Verkehrsonwölte ohne Schuldvorwurf ouch

löngere Zeit die Mitteilung des Prozeßonwoltes obworten können,

welcher Art die im Verkündungstermin bekonntgegebene Entscheidung

wor und ob durch ihre Zustellung eine Frist in Louf gesetzt wurde. ln dem

BGH-Urteil hoben die Verkehrsonwölie erst etwo drei Monote und zwei

Wochen noch der Urteilsverkündung von dessen Zustellung erfohren. Der

BGH gewöhrte Wiedereinsetzung wegen Versöumung der obgeloufe-

nen Berufungsfrisi. Er wies nochmols dorouf hin, doß - onders ols früher -
seit der Neuregelung des Wiedereinseizungsrechts im Johre 1977 von
Proze0bevollmöchtigten lediglich die üblich, von einem ordentlichen

Rechtsonwoltzu fordernde Sorgfolt erwortetwerden konn. Nurwenn ein

besonderer Anloß bestehe, d. h. wenn im Einzelfoll wegen öußerer

U mstö nde sich die Notwend ig keii weiterer Prüf u n gen o ufd rö n gt, sei er zu

g esteig erter So rgfo lt verpf I ichtet.

Pflicht zur Belehrung über Nießbrouchserloß bei unentgeltlichem

Wohnrecht

Hot der Steuerpflichtige on einem Grundstück ein unentgeltliches Wohn-

rechi bestellt und den Sieuerberoter beouftrogt, eine Erklörung über die

Einkünfte ous Vermietung der Verpochtung zu erstellen, so muß der

Steuerberoter ungefrogt ouf die Bedenken hinweisen, die wegen des

Nie0brouchserlosses dem Abzug der vollen Abschreibung und sömt-

licher Werbungskosten entgegenstehen. Unterlößt er dies, so hoftet er

ouch für den sieuerlichen Schoden, der ous dem Unterbleiben der on sich

möglichen Anderung des Vertroges über die Wohnrechtsbestellung

entstonden ist.

(OLG Düsseldorf Urt.v. 9.6.1988 - lB U 285/B7l

l6B t77



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 9/88 Gerling lnformotionen fürwi*schoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 9/88

Gl Hinweis Wurde mon dem Sochvortrog des Klögers folgen, hötfe ereinmoliöhr-
lich 100.000,- DM ols Pochteinnohmen erholten, die er für seine Privot-

verbindlichkeiten brouchte. Außerdem würde er nunmehr neben den

erholtenen Einnohmen füriedes Jqhrco. 18.000,- DMwegen ongeblich

zuviel gezohlter Steuern vom Beklogten bekommen. Der Klöger hötte

donn zunöchst die hohen Pochteinnohmen und nunmehr noch die

Steuererspornis ous einer fiktiv holbierten Pocht.

Bei dieser Sochloge hot der Klöger do herseinen Schoden nicht dorge-

legt oder gor der Höhe noch bewiesen. Ein Schodenersotzonspruch

gegen den Beklogten ist nicht gegeben.

2. Ein Anspruch ous dem rechtlichen Gesichtspunkt der positiven Ver-

trogsverletzung steht dem Klöger gegen den Beklogten ouch nicht

desholb zu, weil entgegen der Erwortung des Beklogten bei der Tren-

nung von Besitz und Betriebsgesellschoft die Gewerbesteuer nicht ent-

fiel.

lnsoweit ging der Beklogte den Ausfuhrungen des Sochverstöndigen

Dr. Sch. zufolgevon einer rechtsirrigen Annohme ous. Noch derdomo-
ligen Rechtsloge hötte der Beklogtevon vornherein beidervon ihm vor-

geschlogenen vedroglichen Gestoliung domit rechnen müssen, die

Finonzverwoltung würde eine sogenonnte Betriebsoufspoltung

onnehmen und die Pochteinnohmen beim Klöger der Gewerbesteuer

unterwerfen.

Noch der Rechtssprechung des Bundesfinonzhofes liegt eine soge-

nonnte Betriebsoufspoltung vor, wenn ein Besitzunternehmen Wirt-
schoftsgüter, die zu den wesentlichen Grundlogen des Beiriebes

gehören, pochtweise einer von ihm gegründeten und beherrschten

Kopitolgesellschoft (Betriebsunternehmen) zum Zwecke der Weiter-

führung des Bekiebes überlößt (BFH, BSIBI l9Z2 ll 63).

Weitere Voroussetzung ist, dofl eine enge personelle Verf lechtung bei-

der Unternehmen besteht, die ouf einen einheitlichen geschöftlichen

Betötigungswillen schließen loßt. Eine derortige foktische Beherr-

schung der Betriebsgesellschoft durch den Besitzunternehmer wurde

noch der domoligen Rechisprechung grundsötzlich bei Beteiligungen

von Kindern und Ehegotten ongenommen, do deren Anteile zusom-

menzurechnen sind (vgl. Gutochten des Sochversiöndigen Dr. Schl.

Wöre der Auffossung des Klögers zufolge on seiner Stelle seine Ehe-

frou on der GmbH beteiligt worden, hötfe dies on der Annohme einer

sogenonnten Betriebsoufspoltung nichts geöndert. Der Klöger hötte

ols gesetzlicher Verlreter seiner minderiöhrigen Kinder ouch weiterhin

Zv der m it Wirku n g vom 1.7.1988 g eö nderten Steuerberoierg ebü h renver-

ordnung wird in zweiler Aufloge bereits eine Kurzkommentierung von

Mittelsteiner und Scholzvorgelegt (C. F. Müller-Verlog Heidelberg,l95 S.,

2B,BO DM).

Die Kurzkommentierung gibt dem Sieuerberoter die notwendigen Hilfs-

mittel cn die Hond, seine Gebührenrechnungen ouf dos neue Gebühren-

recht einzustellen. Die Kommentierung von Mittelsteiner/Scholz hilft, Streit

mit dem Mondonten über die Gebuhrenfrogen zu vermeiden.

Die Autoren weisen in $ll dorouf hin, doß es eine sog. Mittelgebuhr ols

,,Regelgebüh/' nicht gebe. Wir bringen die zwischenzeitlich ge{estigie

Rechtsprechung des OLG Düsseldorf in Erinnerung, wonoch der Steuer-

beroter den Gebührenrohmen in der Regel nur bis zur Mittelgebühr ous-

schöpfen konn (OLG Düsseldorf Urt.v. 30.4.1986 Gl 1986, 96 und Ud.v.

3.7.1986 Gt 1986,100).

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Hefi l-? l9BB)

Abtretung

- des Sieuererstottungsonspruchs
: geschöftsmößige - 046,4 AO
: Vorousobtretung, $ 3 AGBG

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Abtretung v. Erstottungsonsprüchen

- Hoftungshöchslsumme DM 100.000

- Verjöhrungs{rist
: bei Treuhondvertrog, 1 Johr

Anlogeberotung

- Prüfung des Grundstückswerts

- wirtschoftliche Risiken

- Prognosen

Antrog

- lnvestilionszuloge

Anwohsvertrog

- Ende des -

BB, 50

88, 50

BB. 94

{LS}

Bouherrenmodell

- Aufgobengebiet des Treuhönders

- Beteiligung trotz steuerlicher Risiken

- obiektbezogener StB

: Abgrenzung zum persönlichen StB

- Schodenersotz, negotives lnteresse

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: über Ausgleichsonspruch, $ 89 b HGB
: Kenntnis d. Steueroufhebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondotsübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, 9173 l,2 AO

- grobes Verschulden
: Belegverlusi
: Krisensituotion
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens
: Miiorbeiter-Kontrolle

Beschlognohmeverbot $ 9Z StPO

- Buchholtungsunterlogen

- Johresobschluß

BB, 55

BB, I5O

BB, 3

BB. 150

BB, 94

{LS}

BB,122

BB, 3

BB, 76
(LS)

BB, 76
(LSI

88, 90

BB, 79

88, t55

BB,6I

BB, 89

BB, 106

BB, 95

BB, 94
(LS)

88, t42
BB,142
BB, 26

88,26, 142

88,142

178

BB, 63

BB, 63
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Ubereinstimmend beziffern die Porteien die Steuererspornis, die donn

beim Klöger ongefollen wöre, fur die Johre l9B0 bis l9B3 ouf co.

75.000,- DM. Der Klögerverkennt iedoch, do0 dieser möglicherweise

einzusporende Steuerbetrog keinesfolls einen ihm entstondenen

Schoden dorstellen konn.

Noch dem unwidersprochen gebliebenen Sochvortrog der Beklogten

benötigten der Klöger und seine Ehefrou erhebliche Borgelder, um die

Zinsen ous lnvestitionen in Höhevon 800.000 DM und ous einer lnvesti-

tion in Osteneich (Hous) erbringen zu können. Dies wird durch dos

Schreiben des Beklogten vom 14.1.1977 (Bl. 3l-32 d.A.l bestötigt, in

dem der Beklogte eine iöhrliche Pocht von 40.000,- DM und ein

Geschoftsfü h rerg eho lt von 24.000,- DM vorsch I ug. Doß i nsbesondere

die Ehefrou des Klögers eine höhere Pocht und ein höheres Geschöfts-

führergeholt wünschten, ergibi sich ouch ous den Aktenvermerken des

Beklogten vom 3.3.1977 (Bl. 33-34 d.A.) und vom 10.3.1977 (Bl. 35

d.A.). Es besteht keine Veronlossung, on der Echtheit [ener Akten-

vermerke zu zweifeln, zumol der Klöger den Wunsch noch höheren

Geldzohlungen nicht in Abrede siellie.

Do der Klöger und seine Ehefrou somit unstreitig für ihren privoten

Bereich die erheblichen Borgeldbetröge benötigten, können sie sich

nunmehr nicht mit Erfolg dorouf berufen, sie hötten bei geringerer Pocht

weniger Steuern zu zohlen gehobt und seien desholb geschödigt wor-

den. Beigeringeren Pochteinnohmen hötten der Klöger und seine Ehe-

frou sich die entsprechenden Geldbetröge onderweitig besorgen

müssen. Dodurch wören wiederum Kosien (Zinsen etc.) entstonden.

Es wöre doher Soche des Klögers gewesen, substontiierl dorzulun,zv

welchem Zweck die totsöchlich erholtenen Pochteinnohmen verwen-

det und wie im Folle einer Minderung die fehlenden Pochteinnohmen

ersetzt worden wören. Der Klöger muß bei einem Schodenersotz-

onspruch gegen einen Steuerberoter grundsötzlich die Grundlogen

und die Höhe seiner Forderung beweisen. Dies tot er nicht.

Der Klöger ko n n nicht do ro uf verweisen, er hötte einfoch loh rlich neben

einer Pochteinnohme von 60.000,- DM weitere 60.000,- DM ous der

GmbH ols Dorlehen entnehmen können. Noch dem Sochvortrog der

Beklogten, dem der Klöger insoweit nicht entgegentrot, woren bereits

von der GmbH 100.000,- DM ols Dorlehen ousgereicht worden. lm

Folle einer Dorlehensoufnohme bei der GmbH hötte diese gegen den

Klöger ein Rückforderungsrecht erholten. Dem steht nicht entgegen,

doß der Klöger seiner Behouptung noch fur die Bonkkonten persönlich

hoftet, zu deren Losten die Zohlungen der GmbH gingen.

Beweislost

- Buchungsfehler

- Kousolitöt
: z. Pflichtverletzung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunlerlogen

- Schoden
: Aussichten d. Vorprozesses
: Belegvernichtung d. StB

: Schötzungsschoden

- für Verhondlungsergebnis

Buchführungsouftrog

- Auffrogsinholt

- Belehrungsp{lichten
: Belegoufbewohrung

- Or:dnungsmößigkeit der Buchführung
: Belegouibewohrung, Gostwirtsmondot
: Grundoufzeichnungen

Buchholtungsunterlogen

- Vernichtung, Schodendorlegung

Dritthoftung

- Anwoltsvertrog

- stillschweigender Auskunfisvertrog

- Steuerberotungsvertrog mit OHG

- Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber

: Bilonz- und Konkursglöubiger

Fristenkontrolle

- Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Gewinnousschütlung

- mir Minelobfluß

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchsisumme DM 100.000

- wegen steuerlicher Folgen

- im Treuhondvertrog

- Veriöhrungs{rist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- gespeicherte Buchholtungsdoten

- Mondontenunteilogen

Honororonspruch des StB's

- Abschlufivororbeiten,

5 35 Abs. 3 SiBGebVO

- Anrechnung ersporier Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. $615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot

- Minderung d. -
- sonstige Törigkeil, 0 33 Abs. 7 STBGebVO

lnveslilionszuloge

- Auftrog zur Beontrogung d. -
Kossenbuch

- Belegoufbewohrung

Kousolitöt

- Beieiligung om Bouherrenmodell

trotz Steuerrisiko

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

BB. I 33

88,95, r0r

88, I 17

88, 94

{LS}

BB,146

88,157

88,95, 100

BB, I5l

88,146

Kenntnis des Steuerrechts

- Proxis d. Finonzverwoltung

- Rechtsprechungsönderung
: Ehegotien-Betriebsoufspoltung
: Grunderwerbssteuer im Bouhenenmodell

Klogeouftrog

- Beschwerde{rist, Ablehnung der Prozeß-

kostenhilfe

- vorsorgliche Kloge

- Rechtsmittelouftrog

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Konkurrenzverbol

- des ongesiellten RA

Konkursverwolter; Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

- Steuerhoftung

Kostenerstottung im Regreßprozeß

- Privotguiochten

Kündigung des Mondots

- Rückgobe v Mondontenunterlogen

Notor

- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-

onspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobepflicht der Provision

- Verlöhrung des Herousgobeonspruchs

Prozeßkostenhilfe

- Beschwerdefrist

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, S89b HGB

- Drittho{lung

- Konkurrenzverbot

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- Geltendmochung v. Schodenersotz-

onspruch

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- negotives lnteresse, Kopitolonloge

- Recht d. SiB's zur Möngelbeseitigung

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Verschulden bei Vertrogsobschluß

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, g 162 AO

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

88, t53, t65

88,165
BB, I5O

88,142
BB, IB

ILSI

88,164
(LSI

88,164, t77
(LS)

88,146
88,157

BB,

88,

BB,

BB,

BB,

2

9

2

88,146

88,54
(LS)

BB, 76
(LS}

88,164
{LS}

BB, IB
{LSI

88, 2

88,174
88, 2

BB, 83, I 28

88, 29

88,155

88, t47

BB, I5O

88. 36
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BB, IOO

BB, 9

88, 79

88, 29

BB, 83
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BB, 85
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BB, 86
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88, 60

88, 60

BB, 46
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88, t50
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{LS)
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BB, 19

88, r9

BB, 32

88,150
BB, 94

(LSI

BB, 94
(LSI

BB, 94

{LSI

88,154

88,31
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Sozietöt

- Vertrog mii -

- Tod des Sozius/Mondotsübernohme

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- $lAbs.2 Nr.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

- $46 Abs.3 Nr.2
: Konkurs des StB's

Sleuerberotungsverlrog

- Douermondot und Berotungspflichten

- lnvesiitionszulogenontrog

- Kündigung durch Mondonten

- mft oHG
- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung

- Steuergestoltungsberotung
: Anderung der Pochtforderung
: gleichweriige Gestoliungsmöglichkeiten
: Nießbrouch

: Scheingeschöfte z. Steuervermeidung
: Vertrogsönderungen
: unentgeltliches Wohnrecht

Steuergesloltungsberotung

- Anderung der Pochtforderung

- gleichwertige Gestoltungsmöglichkeiten

- Nießbrouch

- Scheingeschöfie z. Steuervermeidung

- Vertrogsönderungen

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerhinterziehung

- Berufspflichtverleizung

- ESt-Vorouszohlung

- USt-Voronmeldung

Testo menlsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Aufhebung der Steuerbefreiung

- Belehrung über steuerliche Risiken

: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehnt

- Bonitötsgorontie stott Bonkbürgschoft

- Hoftungsousschlu0 f. steuerliche Folgen

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe

Fohrlössigkeit

- Kostendeckungslücke, Hinweispflicht

- Pflichten des - im Bouherrenmodell

- Schodenersotz, negoiives lnteresse

- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-

mieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

88, 94

{LS)

88, 94

{LS}

88, 2

BB, I 16

{LS)

BB, 2

88, 95

BB, I55
88,174

88, 79

88, 3

BB, 165

88, t7t
88,177

ILS)

88,160
BB, 160

88,159

BB, 165

88, rZr

88,177
{LS)

88, 160

BB, 160

88, r59

BB, I 16

(LS}

BB, I 16

{LS)

BB, I 16

(LSl

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung.

$ 826 BGB
: prognostische Anlogeberoiung

Veriöhrung, 05.l BRAO

- unzulössige Rechisousübung

- Sekundöronspruch, Frisi

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentsiehung und

Mondotsende

Veriöhrung, $68 StBerG ($5lo WPO)

- Kenninis des Fehlers u.d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeberotung
: Bestondskroft des Steuerbescheides
: Betriebsprüfung
: Feststellungskloge
: Grundsoiz d. Schodeneinheit
: Provisionsonnohme u. Anlogeberotung
: Zohlung der Steuer
: Zustellung d. Steuerschodens

- bei Vertrog mit Mehrfochberu{ler

Veriöhrung, g 839 BGB -
onderweitige Ersoizmöglichkeit

- Veriö hrun gsu nterbrech u n g

: durch Mohnbescheid

Verschulden

- Proxis d. Finonzvewoliung

- gleichwertige Gestoltungsmöglichkeiten

Versicherungsschutz

- Nochbesserungskosien

- Treuhondtötigkeit

Vodeilsousgleich

- wegen eingetretenen Steuervorieils

Wettbewerb/Mo ndo nlenschutz

- des ongestellten RA

Wiedereinsetzung

- Fristenkontrolle
: Rechtsmiitelouftrog on Kollegen

Wirtschoftsprüfer

- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechisberotung

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitspopieren

- Beweislosi

- Dorlegung d. Schriftstücke

- on DATEV-Doten

- Grundsotzurteil

- on Houptobschlufl übersicht

u. Umbuchungsliste

BB, BI

88,37,61
88, 37

88,37,61

BB, I45

Hoftung des Steuerberolers

- Berotung über Höhe der Pochtlorderung

- Vorhersehborkeit neuer Rechtsprech ung,

Betriebsoufspoltung
(LG Aschqffenburg Urt. v.23.9.1987 - 3 O 474/86l

BB,

88, t43,

BB, I43,

88,

BB,

88,

88,

BB,
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169

169

169

lt3
il0
144

122

55

88, 22

88, 22

88, 55

BB, 22

36
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88, 46

88, 46
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88, r50

88,106
BB, 55

88,46,66

88,4r
BB,106

88, r50

88, 3

BB,4]
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BB, \71

88,137

BB, 66

BB, 77

BB, I1
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88,117
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88,174
88,174

88, I IZ

88, 1 t7

Leitsötze (d.Verf.l,

1. 7vr Dorlegung eines Schodenersotzonspruchs wegen ongeblich

unterlossenen Hinweises, die Pochteinnohmen ous der GmbH zu min-

dern, um dodurch die Hohe der Einkommensteuer zu verringern.

2. Die Enischeidung des Bundesverfossungsgerichts vom 12.3.1985 (Der

Betrieb 1985, 1320) zu r o n gebl ich en Verm utu n g g leich gerichteter lnter-

essen von Ehegotten im Rohmen einer Betriebsoufspoltung wor nicht

vorhersehbor.

3. Solonge sich der Steuerberoter on die stöndige Rechtsprechung und

on die Richtlinien der Finonzverwoliung holt, hondelt er nicht pflicht-

widrig. Dos gilt ouch, wenn in der Literotur schon vereinzelt Zweifel on

der Rechtsprechung und der Auffossung der Finonzrerwoltung

geöuDert wurden.

Aus den Gründen:

I . Der Klöger konn keinen Schodenersotzonspruch dorous herleiten, doß

der Beklogte den Klöger nicht veronloßte, spöiestens ob dem Johre

l9B0 die Pochteinnohmen ous der GmbH zu mindern.

Zu Recht weist der Klöger zr /or dorouf hin, doß der Beklogte ols

Steuerberoter grundsötzlich verpflichtet ist, seinen Mqndonten ouf

mögliche Steuererspornisse - ouch ohne ousdrückliche Nochfroge -
oufmerksom zu mochen (vgl. BGH VersR l98l,l.920l.

Einen solchen Hinweis gob der Beklogte seit dem Johre 1980 unstreitig

nicht, obwohl die GmbH Verluste oufwies.Wöre dievon derGmbH on

den Klöger zu zohlende iöhrliche Pocht von 120.000,- DM beispiels-

weise holbiertworden, hötte der Klöger lediglich ous 60.000 DM die

Einkommensteuer entrichten müssen. Die entsprechenden höheren

Gewinne bei der GmbH wören zumindestteilweise durch die seitl9B0

o ufgetretenen Verl uste o bsorbiert worden.
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Gl Leitsöfze

Prozeßvertretung d urch Kollegen / Kontrollpflicht

I . Beo uftrogt der o llgemein mit der Woh rneh m ung der steuerrechtlichen

I nieressen des Steuerpf I ichtigen beiro ute Steuerberoter einen o nderen

{Steuerberoter, Wirtschoftsprüfer, Rechtsonwolt) mit der Einlegung

eines Rechtsmittels, so muß er innerholb der Rechtsmittelfrist überwo-

chen, ob dos Auftrogsschreiben bei dem Beouftrogten eingegongen

ist und dieser die Prozeßverfretung übernimmt.

2. Eine derortige Kontrollpflicht besteht grundsötzlich nichi hinsichtlich

solcher Schreiben, die dem Prozeßbevollmöchtigten übersondt wer-

den, nochdem er dos Mondot bereits übernommen hot.
(BFH v. ll.3.l9BB - V R 49/86 STEUER-TELEX2)I?: LEXinform 81467l

Verkehrsonwqlt / Prozeßonwolt: Verontwortungsbereiche

I . Die Pflicht zum ordnungsgemößen prozessuolen Hondeln gegenüber

dem Proze0gericht obliegt dem zum Prozeßbevollmöchtigten bestell-

ten Rechiso nwo lt, nichi dem Verkehrso nwolt. Verletzt der Proze0bevol l-

möchtigte diese Pflicht, hoftet der Verkehrsonwolt nicht noch g27B

BGB. Er ist ouch grundsötzlich nicht verpflichtet, die Totigkeit des

Prozeßbevol I möchtigen zu ü berwochen.

2. EniwirFt derVerkehrsonwolt einen Schriftsoiz on dos Prozeßgericht, so

wird dodurch weder die Verontwortung des Prozefibevollmöchtigten

für den lnholt des Schriftsotzes beschrönkt, noch der Verontwortungs-

bereich des Verkehrsonwoltes in bezug ouf dos prozessuole Hondeln

gegenüber dem Prozefigericht erweiiert.
(BGH Un.v.17.12.1987 - tX ZR 4t/86, WM lgBB,3B2)

Verkehrsonwolt / Prozeßonwolt: Verontwortungsbereiche

I . Die Pf I icht des zum P roze$bevol I möchtigten bestel lten Rechtso nwo lt zu

sochgemößer Proze0führung öndert sich nicht dodurch, do0 ein Ver-

kehrsonwoltin die Korrespondenzzwischen ihm und dem Mondonten
eingescholtet ist, Fristen übewocht und die Schriftsötze on dos Prozeß-

gericht entwirFt.

2. Zur Froge, ob der durch eine fehlerhofte Gerichtsenischeidung verur-

sochte Schoden dem Rechtsonwolt hoftungsrechtlich zugerechnet

werden konn, wenn die Entscheidung durch eine schuldhofte Pflicht-

verletzung des Anwolts mifuerursocht wurde.
(BGH Urt. v. 24.3.1988 - lX ZR 114/87 WM l9BB, 987 : WuB lV A $625
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Gl Leitsötze

Hoftung des Sleuerberqters

- Berotung über Höhe der Pochtforderung

- Vorhersehborkeit neuer Rechtsprech u ng,

Betriebsoufspoltung

{LG Aschoffenburg Urt.v. 23.9.1987 - 3 O 474/861

Hoftung des Steuerberoters

- Verföhrung des Regreßonspruches, $68 StBerG

- Anmerkung

ILG Monnhe-im Urf.v. 16.6. 1988 - 5 O l4l881

Hoftung des Sleuerberoters
* Gleichwertige Gesto ltu n gsmög lich keiten
(LG Poderborn Urt.v. 14.4.1988 - 3 O 401881

Steuerbe rqtu n g svertro g

- Herousgobeonspruch

- Kündigungsrecht

- Anmerkung

AG Bod Neuenohr'-Ahrwoiler: Ud.v. 25.11.1987 - 3 C127/871
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@ Gerling-Konzern

Vertriebs-Aktien gesel lsc hoft
Abteilung Presse und lnformqtion

Gereonshof,5000 Köln I

Te lefon' 102 211 144 -7 298

Verontwortlich fUr den lnholt,

Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfe,

fochonwolt für Steuenecht
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